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Die Zusätzlichen 

Technischen Vertrags-
bedingungen und Richtlinien 

für Ingenieurbauten 
(ZTV-ING) 

wurden im Jahr 2003 
durch das Bundesministerium 

für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung für die 

Anwendung bei Neubauten 
für den Brücken- und 

Ingenieurbau 
bekannt gegeben.
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ZTV-ING
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Ingenieurbauten

Die Zusammenfassung und Neustrukturierung aller bisher vorhandenen Zu-
sätzlichen Technischen Vertragsbedingungen für den Brücken- und Ingeni-
eurbau zu einer ZTV-ING und die Herausgabe als Loseblattsammlung war die 
notwendige Voraussetzung, um vertragsrechtliche und technische Anpassun-
gen, insbesondere an europäisch harmonisierte Produktnormen, schnell und 
fl exibel umsetzen zu können.

Inhaltliche Änderungen der bisherigen Zusätzlichen Technischen Vertragsbe-
dingungen wurden nur insoweit vorgenommen, wie sie zur Anpassung an die 
DIN-Fachberichte oder neue europäische Produktnormen erforderlich waren. 
Des Weiteren wurden hinsichtlich der Überwachung und Güteüberwachung 
die Regelungen der Musterbauordnung übernommen und die allgemeinen Re-
gelungen der einzelnen ZTV in Teil 1 Allgemeines zusammengefasst.

Die ZTV-ING gelten für den Bau und die Erhaltung von Ingenieurbauwerken.

Sie sind in 10 Teile gegliedert. Jeder Teil beinhaltet ein zusammenhängendes 
Sachgebiet bzw. eine Baugruppe.

Der Teil 1 Allgemeines gilt für alle nach den ZTV-ING ausgeschriebenen 
Baumaßnahmen. Er wird je nach Art der Baumaßnahme ergänzt durch die 
Vertragsbedingungen in den jeweiligen Abschnitten der Teile 2 bis 9.
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